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In zwei Weltkriegen haben die Schweizer Frauen zur Genüge bewie-

sen, dass sie freiwillig die Erfüllung notwendiger Pflichten auf sich neh-

men. So lange aber die Schweizer Bürgerinnen von den politischen Rech-

ten ausgeschlossen und nicht im vollen Genuss der Rechtsgleichheit sind,

die die Bundesverfassung garantiert, so lange erscheint uns die Festset-

zung eines Dienstobligatoriums als ein offenbarer Missbrauch der Gewalt.

Noch haben die Schweizer Stimmbürger über den neuen Verfassungs-

artikel zu entscheiden. Wir appellieren an das Schweizervolk, es möge

sich an das Wort erinnern: „Gerechtigkeit erhöhet ein Volk".

Die eidgenössische Abstimmung über den Zivilschutz ist auf den

3. März festgesetzt.

Schweizerische Frauenstimmrechtschronik

G e « / Moiiow /wr GemezWesrimmrerih

In Genf hat die unabhängige christlich-soziale Gruppe dem Stadtrat

eine Motion eingereicht, wonach dieser beim Regierungsrat einen Verstoss

für die Ausarbeitung eines Gesetzes machen soll, das den Srimm-

recÂi zma! potöiscFe G^eicAsta//w«g i« FornraMMa/ew riwge/egewAeitaw ver-
leiht.

IR.« « ^ * IRa/^FarFeiz: Frawe« i» a!ie KircÄewräta im Rtaairia«^

(BSF) Die Synode der Waadtländer Nationalkirche sprach sich in

ihrer iüngsten Zusammenkunft auf Vorschlag von Prof. Germond nahezu

einstimmig zugunsten der Wählbarkeit von Frauen m die kirchlichen

Behörden aus. Das bedeutet, dass die Frauen in Zukunft den Räten der

Gemeinde- und Bezirkskirchenpflegen sowie der Synode und dem Syno-

dalrat als Mitglieder angehören können.

Die weiblichen Kirchgemeindemitglieder, die seit 1908 das Wahlrecht

besitzen, waren in den Jahren 1923, 1928 und 1954 über ihre Stellung-

nähme hinsichtlich ihrer Wählbarkeit befragt worden. Vor zwei Jahren

sprachen sich 6890 für, 5254 gegen die Wählbarkeit m sämtlichen Kir-
chenbehörden aus; 94 Kirchgemeinden hielten eine Abänderung der bis-

herigen Regelung für angebracht, 46 für überflüssig.

Die Synode hat den Synodalrat beauftragt, einen Vorschlag zur ent-

sprechenden Abänderung des Kirchengesetzes und des Reglements emzu-

reichen, der in der Folge dem Grossen Rat vorgelegt werden soll.

Was uns interessiert
Fiwe Frar« «/s Stagiaire ^es Fi^g- FotoiscSe« Z>eparieme«/s zage/asse«

Nach einer Mitteilung des Eidg. Politischen Departements befindet

sich unter den 12 Kandidaten mit Hochschulbildung, die von insgesamt 5 /
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Bewerbern auf Grund des Ergebnisses der letztjährigen Zulassungsprü-
ungen fur Aemter des Eidg. Politischen Departements zum Stage zuge-lassen wurden, auch eme DesW-zerPz. ^

ää/ eine weitere Dzc/i/erài erAz/teiz
In Basel-Stadt ist èef ak?« won?. 77.//A. iVerneuter 1956® /)r. p6I/. fo's& M/er ««.rfe/Ze aies verstorbene« //err» AI. Hörster

zwra Zm/n'cbter er««»! ivor^e«.

£i«e A>aw «ArV /ngenaGmiD/A«
Fraulem Dr. Afarie Äoeb/e«, Fürsprecher, zurzeit Sekretärin des Re-

gierungsstatthalteramtes von Bern, wurde als Jugendanwältin des KreisesStadt Bern gewählt.

.Die ersieh Gemem^sebretärmne»
(BSF) Im Kanton Waadt üben bereits zwei Frauen das Amt vonGemeindesekretärinnen aus, Frau Bor/oz (Veytaux) und Frau Aooi

(Vaux-sur-Morges). Kurzlich hat die Gemeinde Nyon nun den Posten
eines Gemeindesekretär-Substituten für männliche weibliche Anwär-ter ausgeschrieben.

AevorsteAeizale Zwlassz/izg <fer IFaaaA/aHaLrzLizen zmuz Notariat
(BSF) Der Staatsrat des Kantons Waadt unterbreitet dem GrossenRat einen Revisionsvorschlag zum Gesetz des Jahres 1940 betreffenddie Zulassung zum Notariat. Dieser Vorschlag sieht in seinem Artikel 18

vor, dass auch Frauen das Amt des Notars ausüben dürfen. Schon im
Jahre 1951 hatte der Staatsrat entschieden, dass der Uebernahme der
Notariatspraxis durch Frauen nichts im Wege stünde.

Arne IFeAc/wcAzveizeri« a/s Delegierte bei Aer D/VDSGO-Kon/erenz
(BSF) Der Bundesrat hat Fräulein Anne-Marie Dm dois, Leiterinder Arbeitsabteilung des Instituts für Histologie und Embryologie derUniversität Genf zum Mitglied der Schweizer Delegation an der vom

(uM°ïr / l'A" »«»Jen Pknarversamm-
lung der UNESCO ernannt. Fräulein Du Bois hat sich dort mit Fragender Sekundär- und der Höheren Schulbildung der Mädchen zu befassen.

Ame Âœrà «D beantragte <£er DAVACO Dz z?/gb«»ista«

TTtJpçrv^
^ Lausanne, hat sich kürzlich im Auftrag derUNESCO nach Kabul begeben, um im Rahmen der technischen Hilfe der

ereinigten Nationen an die unentwickelten Länder als Beraterin für
ragen der Hauswirtschaft bei der afghanischen Regierung zu wirken.Ihre besondere Aufgabe ist die Organisation der Frauenbildung und desHauswirtschaftsunterrichtes der weiblichen Jugend in Afghanistan sowieAe Bildung eines geeigneten Lehrkörpers, der in Zukunft auf diesenGebieten selbständig zu arbeiten hat.
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